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Le Chef du Département de l’Economie publique, W. Stampfli, 
à la Direction générale de la Banque nationale

Copie
L Bern, 7. Oktober 1944
Kredit an die Holländische Regierung

Mit Ihrem Schreiben vom 3. Oktober 19441 [E/WF.] teilen Sie uns mit, 
dass der Schweizerische Bankverein im Verein mit der Schweizerischen Kredit
anstalt und der Schweizerischen Bankgesellschaft beabsichtigt, der hollän
dischen Regierung in London für Rechnung des holländischen Staates einen 
dreijährigen Kredit in der Höhe von Fr. 13 577 000.— zu gewähren. Dieser Kre
dit soll zur Finanzierung von Exporten der Firma Gebrüder SULZER A.G. in 
Winterthur verwendet werden. Der Kreditbetrag kommt somit in der Schweiz 
zur Ausschüttung und dient der Arbeitsbeschaffung in der Maschinenindu
strie. Mit Ihnen sind wir der Auffassung, dass diese Art der Kreditgewährung 
an das Ausland für die schweizerische Exportindustrie von grossem Wert sein 
kann. Wir haben daher gerne davon Kenntnis genommen, dass Sie vom Stand
punkt der Geldmarkt- und Währungslage aus gegen den Abschluss dieses Kre
ditgeschäftes keine Einwendungen erheben und sich bereit gefunden haben, der 
in Frage stehenden Bankengruppe die Zusage zu erteilen, den Gegenwert des 
Kreditbetrages bei Verfall in Gold loco Schweiz zum dannzumal geltenden offi
ziellen Ankaufspreis zu übernehmen, sofern es der holländischen Regierung 
nicht möglich sein sollte, die notwendigen Schweizerfranken anzuschaffen.

Unsererseits haben wir gegen die Gewährung dieses Kredites keine Einwen
dungen zu erheben.

Wenn wir somit dem heute zur Diskussion stehenden Kredit von 
Fr. 13 577 000.— zustimmen, so möchten wir doch anderseits heute schon inbe- 
zug auf die Gewährung weiterer, grösserer Kredite an die holländische Regie
rung in London gewisse Vorbehalte anmelden. Es scheint uns, dass vor der 
Gewährung weiterer Kredite an diese Regierung doch noch eingehender abge
klärt werden sollte, welches Devisenregime diese Regierung künftig in Holland 
einzuführen gedenkt und inwieweit die holländische Regierung über Gold und 
Devisen verfügt. Gänzlich unabgeklärt ist insbesondere heute noch die Frage, 
was mit den erheblichen schweizerischen Guthaben in Holland, die bekanntlich 
zurzeit notleidend sind, nach Kriegsende geschehen soll. Schliesslich möchten 
wir auch daran erinnern, dass im schweizerischholländischen Clearing ein 
schweizerisches Guthaben in Höhe von über 50 Millionen Franken besteht, und

1. Non reproduite.
A ce sujet, cf. aussi la lettre du 31 août 1944 (non reproduite) de la SBS à la SCIPE de la DAE  

du DPF.
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dass heute noch völlig ungewiss ist, ob die holländische Regierung in London 
dieses schweizerische Guthaben anerkennen wird und wie es abgetragen werden 
soll2.

A N N E X E
E 1004.1 1/453

C O N S E I L  F É D É R A L  
Procès-verbal de la séance du 30 janvier 1945

Gewährung eines Kredites von 50 Millionen Franken 
an die holländische Regierung.

Vertraulich Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 29. Januar 1945
Finanz- und Zolldepartement. Mitbericht vom 30. Januar 1945

1. Am 5. Januar 1945 hat das Volkswirtschaftsdepartement dem Bundesrat einen A n trag3 
über die Regelung des Zahlungsverkehrs mit Belgien und Holland unterbreitet. Das Finanz
departement, das zum Mitbericht eingeladen wurde, hat in seinem Brief vom 11. Januar an das 
Volkswirtschaftsdepartement den Wunsch geäussert, es möge den interessierten Stellen noch Gele
genheit zur weitern Abklärung gegeben werden. Dies ist inzwischen geschehen. Vertreter des 
Volkswirtschaftsdepartements, des Politischen Departements, des Finanzdepartements und der 
Schweizerischen Nationalbank haben unter Zurückstellung der Frage des Zahlungsverkehrs mit 
Belgien die Angelegenheit der Gewährung eines Frankenkredites an die holländische Regierung 
gemeinsam, und zwar nicht nur nach der technischen Seite, sondern auch in ihren grundsätzlichen 
Aspekten behandelt. Sie haben dabei, obwohl es sich beim Kreditgesuch der holländischen Regie
rung um einen gesondert gelagerten Fall handelt, auch die Tatsache berücksichtigt, dass mit Sicher
heit weitere Kreditgesuche des Auslands an die Schweiz zu erwarten sind. Um die in diesem Zusam 
menhang auftretenden Gefahren einer zwischen-staatlichen Kreditgewährung nach Möglichkeit 
auszuschalten und zugleich dem privaten schweizerischen Bankwesen Gelegenheit zur Teilnahme 
am internationalen Kreditgeschäft zu geben, ist der Einschaltung der Banken in den Holland- 
Kredit besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden.

2. Die holländische Regierung ist noch zu Ende des letzten Jahres durch einen Sonder-Delegier- 
ten mit folgendem Kreditbegehren an das Departement herangetreten:

Die schweizerische Regierung möge der holländischen Regierung einen Kredit bis zu 100 Millio
nen Franken gewähren. Die holländische Regierung würde dagegen Staatsschuldscheine, welche zu 
3V2% verzinslich sind, ausstellen und sich zur Rückzahlung der gesamten Schuldsumme fünf 
Jahre nach der völligen Befreiung Hollands (europäischer Landesteil) verpflichten. Die Kredit
summe würde zur Auftragserteilung an schweizerische Industrien, im wesentlichen für Nachkriegs
lieferungen, verwendet werden.

3. Das Volkswirtschaftsdepartement ist mit dem holländischen Delegierten in Vorbesprechun
gen eingetreten und hat dabei folgende Haltung eingenommen :

Die Schweiz sei grundsätzlich an einer Zurverfügungstellung von Kaufkraft an die holländische 
Regierung interessiert. Es seien in der Schweiz für rund 20 Millionen Aufträge aus der Zeit vor dem 
10. Mai 1940 pendent, deren Ausführung in nächster Zukunft wünschbar wäre. Die Schweiz sei

2. Ce projet de crédit ayant été révélé par la presse, le Conseiller national A . Gadient dépose 
une interpellation, à laquelle le C hef du DFD, E. Nobs, répond lors de la séance du 16 octobre 
1944 de la Commission des pouvoirs extraordinaires du Conseil national {Cf. le procès-verbal: 
E 7800/1/158).
3. E 1001.1 VD 1.1-31.5.1945.
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auch in der Lage, den neu aufgetretenen dringlichen W iederaufbaubedürfnissen H ollands durch 
kurzfristige L ieferungen w enigstens teilweise zu entsprechen; sie sei aber an einer Verteilung der 
A ufträge au f die verschiedenen Sektoren ihrer W irtschaft interessiert und m üsste sich ein entspre
chendes M itspracherecht bei der Auftragserteilung Vorbehalten. Im weiteren sehe die Schweiz 
durch ihre seit M onaten dauernde Abschnürung von allen Zufuhren aus Übersee und durch den 
rapiden Rückgang der K ohlenlieferungen aus D eutschland Schwierigkeiten voraus, die sie zw in
gen, eine eventuelle Kreditgewährung von bestim m ten G egenleistungen H ollands abhängig zu 
m achen. A ls solche kom m en in erster Linie in Frage:

a) die Zurverfügungstellung von Schiffsraum  aus der holländischen H andelsm arine für die Zeit 
nach dem W affenstillstand in Europa;

b) die Lieferung von Kohlen sofort nach Erreichung einer genügenden Förderung in H olland  
und der W iederöffnung der Transportwege nach der Schweiz.

D a es sich in beiden Fällen um G egenleistungen handelt, die H olland noch nicht sofort erbrin
gen kann, m üssten zur Zeit m öglichst konkret gefasste O ptionen stipuliert werden. Unter diesen  
V oraussetzungen schiene es dem V olksw irtschaftsdepartem ent vertretbar, dem Bundesrat einen  
entsprechenden A ntrag au f Eintreten au f das holländische Kreditbegehren und dessen weitere 
V erfolgung in Verhandlungen zwischen den beiden beteiligten Regierungen vorzulegen.

Im weiteren hat sich das Departem ent Vorbehalten, dem holländischen Begehren um G ewäh
rung eines reinen Staats-Kredites eine Lösung entgegen zu stellen, bei der die schweizerischen  
Privatbanken als Kreditgeber eingeschaltet werden könnten. Eine Fühlungnahm e hat ergeben, 
dass eine schweizerische Bankengruppe bereit wäre, einen Kredit von  50 M illionen Franken zu 
einem  Zinssatz von 2°7o über dem offiziellen  D iskontsatz und einer einm aligen E röffnungskom 
m ission von  1 '/2 % zu gewähren, unter der V oraussetzung, dass der Bund die Gewähr für die 
Rückzahlung übernehm e. Zusam m en m it der N ationalbank waren die Vertreter der eingangs 
genannten Departem ente der A uffassung, dass die Banken sich am Risiko der Kreditgewährung 
m itbeteiligen sollen . D ie Banken haben sich schliesslich zu einem  Selbstbehalt von 15% bereit 
erklärt.

U m  das R isiko des Bundes noch weiter (wenn immer m öglich auf 75 -8 0 % ) zu reduzieren, wird 
eine Exportabgabe von einigen Prozenten erw ogen. Ihr Ertrag würde einem  G arantiefond zuflies- 
sen, der im Falle eines Verlustes voll eingesetzt und im  Falle einer verlustlosen A bw icklung der Kre
ditaktion ganz oder teilw eise der holländischen Regierung zur V erfügung gestellt werden könnte. 
Eine Exportabgabe von wenigen Prozenten erscheint tragbar und um som ehr vertretbar, als bei 
Lieferungen auf Grund des der holländischen Regierung zu gewährenden Kredits voraussichtlich  
eine volle A uszahlung des Fakturabetrages in Franken an den schweizerischen Exporteur erfolgen  
könnte.

4. D as D epartem ent glaubt durch seine bisherigen Verhandlungen in der Frage der Gewährung 
eines Vorschusses an die holländische Regierung einen für die Schweiz gangbaren W eg gefunden  
zu haben. Der Einsatz des Kredits als eines M ittels für die W iederanbahnung der schweizerischen  
E xportbeziehungen zu verarm ten und noch nicht voll aktionsfähigen W irtschafts-G ebieten und 
dam it für die Aufrechterhaltung eines m öglichst günstigen Beschäftigungsgrades in der Schweiz 
wird nicht bloss von allen interessierten Verwaltungsstellen als notw endig und richtig erachtet, 
sondern auch in den Ä usserungen aus der W irtschaft und aus den Kreisen der W issenschaft zur 
W irtschaftspolitik der Gegenwart und der nächsten Zukunft postuliert.

D a der holländische Delegierte in den nächsten Tagen nach L ondon zurückreisen m uss, und es 
im  schweizerischen Interesse als wünschbar erscheint, ihm als D iskussionsbasis eine erste schweize
rische Stellungnahm e zu seinem  Kreditgesuch mit au f den W eg zu geben, stellt das Departem ent, 
im Einvernehm en mit dem Finanz- und Zolldepartem ent den A ntrag und der Rat

beschliesst:

1. V on diesem  Bericht wird in zustim m endem  Sinne Kenntnis genom m en.
2. D as Volksw irtschaftsdepartem ent wird erm ächtigt, die Verhandlungen auf der vorstehend  

skizzierten Grundlage weiterzuführen und beauftragt, vor einem  definitiven A bschluss dem  
Bundesrat erneut Bericht zu erstatten.
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